
Anwendungsbereich
• � Der Tarif-Pauschalverbrauch ist nur für Kleinst-verbrau-

cher unter 1‘000 kWh geeignet, deren Verbrauch nicht 
gemessen wird. Ausnahmen müssen einzeln und 
gesondert geprüft werden.

• � Dieser Tarif wird nur selektiv nach vorgängiger Abspra-
che und Genehmigung durch die Stadtwerke Wetzikon 
angewendet. 

• � Bei diesem Tarif wird der Jahresverbrauch im Voraus 
ermittelt und vereinbart und als Pauschalverbrauch in 
Rechnung gestellt. 

• � Der Jahresverbrauch wird von Zeit zu Zeit oder bei 
Veränderungen überprüft und gegebenenfalls ange-
passt.

Mehrwertsteuer
Dieser Tarif untersteht der Mehrwertsteuer zum Normalsatz 
gemäss Art. 25 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes. 

Rechnungstellung
Die Rechnungsstellung erfolgt einmal jährlich per Ende Jahr. 

Tarifzeiten 
Es gilt ein Einheitstarif für alle Verbrauchszeiten. 

Allgemeine Bestimmungen
Im Übrigen gilt die Gebührenverordnung der Stadt 
Wetzikon.

S-Pauschalverbrauch
gültig ab 1. Januar 2025

Der Tarif S-Pauschalverbrauch wird selektiv für 
Kleinstverbraucher unter 1‘000 kWh im Jahr 
angewendet. 

S-Pauschalverbrauch Einheit exkl. MWST inkl. MWST

Jahresverbrauch
Pauschal, nach Vereinbarung in kWh

Energie
kWh gem. Tarifblatt S-Standard Einfachtarif

Netznutzung
Grundpreis pro Zähler (wird übersteuert) pro Monat 0.00 0.00

Einfachtarif kWh gem. Tarifblatt S-Standard Einfachtarif

Systemdienstleistungen (SDL)1 pro Monat gem. Tarif S-Standard 

Abgaben
Abgabe an das Gemeinwesen2 pro Monat gem. Tarif S-Standard
Bundesabgabe gemäss Art. 35 EnG3 kWh gem. Tarif S-Standard
Bundesabgabe für die Stromreserve4 kWh gem. Tarif S-Standard

Wahlmöglichkeiten Strommix
Wahlmöglichkeiten für den Strommix gem. Tarif S-Standard

Strom
Tarif
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